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Verkündot am 30.06_201 D

hul, Justizobersok€tär
als Urkundsbearntor dor C,oschäf tsstello

Abschrift

Arntsgericht
Sinzig

IM NAMEN DES VOLKES

Urteil

In dern Rechtsstreit

EURO 2000 Autovermietung GmbH, vertreten durch d Geschäftsführer, die Herren Rudolf
Bayer und Frank Dung, Königswinterer Straße 52, 53222 Bonrr

. Klägerln .

Prozes sbevollm ächtiqte:

gegen

- Beklagte

Prozessbevollmächtiqte: l

wegen Forderung

hat das Arntsgericht Sinzig durch die Richterin am Arntsgericht Fuchs am 30 06.2010 nach
SchriftsaEnachlass bis 16.06.2010 ohne nrrJndiiche Verhandlung mitZ1stimmung der parteien
genräß S 128 Abs. 2 ZPO für Recht erkannt:

1 . Die Beklagte wird verurteirt, an clie Klägerin 1.09s,0g Euro nebst Zn-
sen in Höhe von 5 prozentpunKen über dem Baslszinssatz aus

2s1,ze Euro seit 21.06.2009, aus weiteren 291 ,49 Euro seit
17 01.2a10, aus weiteren 301,20 Euro seit 27.03.2010 und aus weite-

Rechtsanwälte Wenning & Brix, Hochkreuzallee 1,
53175 Bonn
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ren 251,20 Euro seit 28.03.2010 zu zahlen.

Die weitergehende Klage wird abgewlesen_

Von den Kosten des Rechtsstreits hat die Beklagte B0%, die Klägerin

20% zv tragen.

Das urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Pafteien können die Vollstre-

ckung jeweils durch sicherheitsleistung in Höhe der zu vollstrecken-

den Forderung abwenden, sofern nicht die Gegenseite vor der vollstre-

ckung jeweils Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Tatbestand

Die Ktägerin macht aus abgetretenem Recht restliche Miekinsansprüche aus vier Fahrzeugmiet-
verträgen geltend. Anlass zur Arrrnietung des Fahrzeugs war jeweils ein Verkehrsunfull, der sich
im Bezirk des Amtsgerichts Sinzig ereignet hat. Die Eintrittspflicht des Versicherungsnehmers
der Beklagten ist jeweils zu 100% unstreitig.

Der SchadensfalllFberuht auf einen Verkehrsunfull vom 22.U.200g. Ein Mietfahrzeug wur-
de vom 05.05 bis 08.05.2009 angemietet Die Klägerin hat mit Schreiben vom 1 1.05.2009-einen
Betrag in Höhe von 627,85 Euro in Rechnung gestellt. Hierauf zahlte die Beklagte 312 Euro.

Dem Schadensfull fD liegt ein Verkehrsunfall vom 01,1 1.2009 zugrunde. Für die Anmietung ei-
nes Metfaha euges vom 30.1 1 . bis 04J2.2A09 hat die Klägerin mit Rechnung vom OT 1Z2OO1'einen 

Betrag in Höhe von 710,41 Euro in Rechnung gestellt. Hierauf zahlte die Beklagte 337 Euro.

Der Schadensfullt verhält sich irber einen Verkehrsunfallvom 30.01.2009. Ein Ersakfahr-
zeug wurde vom 08.02. bis 11.02.2010 angemietet. HierfUr hat die Klägerin mit Rechnung vom
17.02-2O1O einen Betrag in Höhe von 565,51 Euro in Rechnung gestellt. Die Beklagte hat hierauf
262Euro gezahtt.

Dem Schadensfutl lD tiegt ein Verkehrsunfallvom 30.11.2009 zugrunde. Ein ErsaEfahr:zeug
wurde vom 08.02.bis 12.02.2010 angemietet. Die Klägerin hat nrit Rechnung vom 18,02.2010
einen Betrag in Höhe von 672,97 Euro in Rechnung gestellt. Die Beklagte hat hierauf 312 Euro
gezahtt.

Mt der Klage begehrt die Klägerin restlichen SchadensersaE. Wegen der Berechnung der Beträ-
ge im Einzelnen wird auf BI. 7, g, 25 und 26 d.A Bezug genommen.

Die Parteien streiten insbesondere über die Ersatzfdhigkeit der Mietwagenkosten.

Die Klägerln trägt vor:

Die erforderlichen Mietwagenkosten seien unter ärgrundelegung der Schwackeliste filr das post-

2.

4.



- Seite g
' lei'ahlengebiet 534 zu berechnen' 

?*.,sei ein-pau:,:Tr"rArischrag auf den Normartarif vorzu-nehmen' Die Mietu"agenrosten s;ienieweils vorfinanziert worden. Es äei keine Bonitätsprufungerfolgt' Ferner sei keine sicherträtsbistung g"i;ro**;rrden. Die Dauui de,' Arrmietung sei zu_l:'*1:ffifiilffX.ffi:;:[i,fi:iää'ti*,''näLu n,"n, ge*arrsewesen Darüber hinaus
Die gertend gernachten Nebenkoston seien ebenfars ersa*fähig.

3:'-H:f;:::i*,tff:,::lffi'":ä:'Äl1'Norma*arirzur Verrrisuns sestanden häfte, habe
Die Klägerin beantragt,

die Beklagte zu verurtellen, an die Klägerin 1.3s4,T4Euro nebst Znsen in Höhevon 5 prozentpunrden über oem easi;zinssaa aus 2g7,20Euro seit dem21-06.2009, aus 373,41 Euro =eit ouml'i]o-r.roro, aus 303,51 Euro seirdem 27.03,arc und aus 360,97 Erro 
""iii,em 2g.03.2010 zu zahren.

Die Beklagte beanfiagt,

die Klage abzuweisen.

Sie trägt vor:

[X fl :*H lJ[ffi iJ::[; :'.fl iffil:ffi* R ec hr seltend m ache, s ei d ie örn ich e z* ta no is-

#.,ff ",S''fl il;,H#fffi::fi ffi i"";g.;ä[';ffiX'ff :fi lll;iT:dassdenGeschädis-
Die Wahlleistungen würden bestritten

il:ffiH:J:rT:J\f;trrle'stunsen täsen nicht vor Die Ansaben der Kräserin rechfferristen keinen
Ferner sei zu berücksichtigen, dass die Arrmietung jeweils erhebliche Zeit nach dem schaden_sereignis stattgefunden habe, uo aus" r.ein* ,nruiüä-oinää ruotriruation vorgeregen habe.
Die Geschädigten 

11I"".tTl 
jeweils gegen ihre Schadensrninderungspflicht verstoßen. Die Be-klagte habe angeboten' ein Fahrzeug zu stellen. Auf Nachfrage sei sie auch bereit gewesen, Vor-schuss zu reisten' wegen our iinir"rÄ':.:^rr;;r;,'r;ägeerwiderung 

vom 13.04.2010 (Br.57trd'A) und auf den schrifttuo uor ö9.06.2010 rer. äs-Jl) Bezug genomrnen.
wegen der weiteren.Darstellung des sach- und sffeitstandes wird auf die zwischen den partei-en gewechselten schriftsäEe 

"owie 
uie zu den Al(en g.rriri,tun unterragen Bezug genommen.

Entscheid u ngsgrün de
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Die Klage ist zulässig. Die Örtliche äständigkeit des Arntsgerichts sinzig ergibt sich aus g 32
ZPO' Die Klägerin klagt zwar aus abgetretenern Recht, Gegenstand der Kate sind jedoch An-
sprllche aus unerlaubter Handlung, die jeweils im Zuständigkeitsbereich des nnrtsgericht Sinzig
begangen wurden. Der Gerichtsstand der unerlaubten Handlung ist unabhängig davon begrün-
det, wer den deliktischen Arrspruch verfolgt (vgl. Thomas/Pueow-H[rstege 5äz zeO Rd.Nr. 6;
BGH NJW 90, 2316).

Die Klage ist auch übenruiegend begründet.

Die Beklagte ist gegentiber den Unfallgeschädigten zu vollem SchadensersaE verpflichtet, wo-
zu auch genn. $ 249 Abs' 2 Satz 1 BGB Mietwagenkosten für die Dauer der Reparatur des Unfall-fahrzeuges gehören.

Erforderlich im Sinne der genannten Bestimmung sind nach der gefestigten Rechtsprechung
des BGH die Arf,ruendungen, die ein verständiger, wirtschaftlich vernün{ig dentender fVbnsch in
der Lage des Geschädigten für zweckmäßig und notwendig halten darf. Der Geschädigte istnach dem Wirtschaftslichkeitsgebot gehalten, im Rahrnen des ihm zumutbaren von mehreren
l/löglichkeiten den wirtschaftlicheren Weg der Schadensbeseitigung zu wählen. Das bedeutet
ftlr den Bereich der Mietwagenkosten, dass er von mehreren auf dem örtlich relevanten Markt
nicht nur lUr UnFallgeschädigte erhältliche Tarif für die Armietung eines vergteichbaren Ersatz-fahzeugs (innerhalb eirres gewissen Rahmens) grundsäElicn nur den guÄtigeren Mietpreis er-
sekt verlangen kann (vgl. BGH NJW 2009, Z11l).

Attsgehend von der Rechtsprechung des BGH kann der erforderliche Auflryand gem. S Zg7 ZpOgeschätzt werden. Dabei kann der Schwackemietpreisspiegel des posleitzahlengebietes des
Geschädigten herangezogen werden, so lange nicht rnrt'konkreten Tatsachen ftaaigelder betref-
fenden SchäEungsgrundlage aufgezeigt werden, die sich auf den zu entscheidenden Fall auswir-
ken (vgl. BGH NJW 2009, 58, 59; BGH NJW 2010, 144SIf).

ln den konkreten Fällen ergeben sich keine berechtigten Zweifeldaran, dass die schwackeliste
als schäEungsgrundlage herangezogen werden kann. Die Beklagte hat keine konkreten Tatsa-
chen vorgetragen, aus denen sich ergibt, dass gerade im konkreten Falldie Schwackeliste als
SchäEungsgrundlage ungeeignet wäre. Die pauschale Bezugnahme auf die Studie des Fraunho-
fer Instituts reicht nicht aus.

Die Beldagte hat auch keine Arrgebote vorgetragen, die sich konkret auf den örflichen tr/arK bezie-
hen und die den Geschädigten im fraglichen Zeitraum eine günstigere Anmietung errnöglicht hat-
ten' Soweit die Beklagte vorträgt, sle habe angeboten, ein Fahrzeug zu stellen, fehlt es insoweit
an näheren Angaben.

Es ist daher in den vorliegenden Fällen jeweils die Schwacketiste als SchäEungsgrundtage her-anzuziehen. Die Ktägerinhat den geltend gemachten pt"ir 
"rrgrrm 

il ö;teten Normatta-
rifs unter Bertlcksichtigung von günstigeren pauschalen ermittelt.

Auf die somit ermittelten Metwagenkosten nach dem gewichteten Norrnaltarif der Schwackelisteist ein pauschaler Aufschlag in Höhe von 20% uorzunehrnen. Für die Anwendung des Aufschla-ges genügt es, wenn der Geschädigte allgemeine unfallspezifische Kostenfaktoren vorträgt, dieeinen höheren Mietpreis rechtfertigen können. Die Pr{rfung hat sich dabei darauf zu beschrän-ken, ob speziflsche Leistungen beider Vermietung an unraltgeschädigte allgemein den [r/elrr-
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preis rechtferligen (vgl. BGH DAR 2010,323ff).

Die Klägerin hat hiezu vorgetragen, dass die voraussichtliche Mietzeit offen geblieben sei. Fer-
ner seiVorauszahlung oder Kaution fur Fahzeugschäden nicht gefordert woiden. Der Mietpreis
seivorfinanziert worden. Die Anmietung habe ohne BonitätsprrJfung erfolgt. Ferner sei die Haf-
tungslage ungeklärt gewesen. Diese Aspekte rechtfertigen die Berechtigüng des gettend gemach-
ten pauschalen Arrfschlages.

Zwar ist die Armietung in den einzelnen Fällen zum Teil geraume Zeit nach dern Unfallereignis er-
folgl Daraus ergibt sich jedoch nicht zwingend, dass keine unbllbedingten [Iehrleistungen ange-
fullen sind. Das die Geschädigten in der Lage gewesen wären bzw. es ihnen zuzumuren gewe-
sen wäre, den Mietpreis vozufinanzieren, ist nicht ersichtlich. Es kann auch nicht ohne rnieite-
res davon ausgegangen werden, dass die Geschädigten zu einer Sicherheitsleistung in der La-
ge gewesen wären.

Hinsicntlich der Zusatzleistungen können diese im Einzelfalljedoch nur dann geltend gemacht
werden, wenn die Kosten tatsächlich angefallen sind und erforderlich wär€n.

Hinsichtlich der Kosten turVollkasko/Teilkasko ist die Anmietung eines Ersa2fahzeuges mit
Vollkaskoschutz in der Regel als adäquate schaEfolge anzuerkennen.

Hinsichtlich der Kosten für ZusaVfahrer, Zustellen/Abholen, Winterreifen und Navigation hätte
die Klägerin im Einzelnen darlegen müssen, warum dies eriordorlich war.

Die Klägerin hätte jeweils im einzelnen Fallvortragen müssen, dass das geschädigte Fahrzeug
uber Winterreifen bzw. Navigation verfügte und das auch das geschädigtÄ Fanaeug jeweils von
einem Ttsa?fahrer genubt wurde. Hierzu fehlt es an konkretem Vortrag, Diese Kosten sind da-
her nicht von der Beklagten zu erseuen.

Für den Schadensfal E ergibt sich somit ein Grundpreis von insgesamt 396 Euro zuzüg-
lich20% tutfschlag (79,20 Euro) ergeben sich 475,20 Euro zuzüglich Kosten für oie Kaskoversi-
cherung ergeben sich 563,20 Euro. Abz{lglich des gezahlten Betrages in Höhe von 312 Euro ver-
bleiben 251,2OEuro.

Hinsichtlich des Schadenstulles Eergibt sich ein Grundpreis von insgesamt 43S,40 Euro, zu_
züglich 20% (g7,oB Euro) ergeben sich 5?2,48 Euro. Z;zrlglich Kosten der Kaskoversicherung
ergeben sich 518,48 Euro. Abztrglich des gezahlten Betrages von 337 Euro verbleibt ein getÄ
von 281,48 Euro.

Fütr den Schadensfall El ergibt sich ein Grundpreis von 396 Euro zuzüg lich 2}yo (Tg,2O Euro),
insgesamt 475,20 Euro. Zlzuglich Kosten für die Kaskoversicherung 

"rgJbun 
sich 563,20 Euro.

Abzüglich des gezahtten Betrages von 262 Euro verhleiben 301,20 Euro.

Die Abrechnung in dem SchadensfallÜ enßpricht der Berechnung des Schadensfalls
Frings.

In HÖhe dieser Beträge ist die Klage begründet. Hinsichilich der weiter gettend gemachten Beträ-ge war die Klage abzuweisen.

Die Kostenentscheidung folgt aus $ 92zPo. Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit
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beruht auf gg 708 Nr.  11,7117pO.

Fuchs
Richterin am Amtsgericht

Besch I uss

Der Streitwert wird auf I .354,7 4 € festgesetzt.

Fuchs
Rlchterin am Amtsgericht
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